
trieb des Badehauses sicherstellen kann, wird der-
zeit geprüft. Die für die Prüfung über die Hilfe noch
erforderliche Zuarbeiten hat die Gemeinde kurzfris-
tig zugesagt.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Vizepräsident Höhn:

Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Gibt es Nachfra-
gen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zur
nächsten Frage in der Drucksache 6/237, eine der
Frau Abgeordneten Rothe-Beinlich. In Vertretung
macht das Frau Abgeordnete Pfefferlein.

Abgeordnete Pfefferlein, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:

Vielen Dank, Herr Präsident.

Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit
sonderpädagogischem Förderbedarf beim Über-
gang von der Schule ins Berufsleben

In der vergangenen ESF-Förderperiode konnten
über die bisherige Berufsvorbereitungsrichtlinie des
ESF Vorhaben zur Übergangsbegleitung von der
Schule in den Beruf, wie zum Beispiel das Vorha-
ben „Berufspraxis erleben“, gefördert werden. Die-
se dienten dazu, Förderschülerinnen und Förder-
schülern mit den verschiedensten sonderpädagogi-
schen Förderbedarfen den Einstieg in das Berufsle-
ben zu erleichtern. So wurde das Projekt „Berufs-
praxis erleben“ seit 2003 in Kooperation von För-
derzentren und außerbetrieblichen Berufsbildungs-
trägern umgesetzt und es war darauf ausgerichtet,
die Chancen von Förderschülerinnen und Förder-
schülern zu verbessern, einen gelingenden Einstieg
in Berufsausbildung und Erwerbsleben zu finden
und damit gleichberechtigt am Leben in der Gesell-
schaft in Ausbildung und Arbeit teilzunehmen.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie beurteilt die Landesregierung die bisherige
Umsetzung und die Ergebnisse der Übergangsbe-
gleitung von der Schule in die Berufswelt von Schü-
lerinnen und Schülern mit sonderpädagogischen
Förderbedarfen durch das Vorhaben „Berufspraxis
erleben“?

2. Inwiefern werden auch zukünftig Maßnahmen
zur individuellen Begleitung von Schülerinnen und
Schülern mit sonderpädagogischen Förderbedarfen
für einen erfolgreichen Übergang ins Arbeitsleben
über die ESF-Schulförderrichtlinie förderfähig sein?

3. Wie wird sichergestellt, dass die in den letzten
Jahren durch das Vorhaben „Berufspraxis erleben“
aufgebauten Kooperationen von Bildungsträgern,
Schulen und Unternehmen zum gelingenden Über-
gang von der Schule ins Berufsleben dauerhaft auf-
rechterhalten werden können?

4. Welche Vorhaben plant die Landesregierung, um
der UN-Behindertenrechtskonvention beim Über-
gang von Schule zum Beruf möglichst flächen-
deckend und umfassend Rechnung zu tragen?

Vizepräsident Höhn:

Für die Landesregierung antwortet Frau Ministerin
Klaubert vom Ministerium für Bildung, Jugend und
Sport.

Dr. Klaubert, Ministerin für Bildung, Jugend und
Sport:

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und
Herren, die Mündliche Anfrage der Abgeordneten
Rothe-Beinlich, vorgetragen von Frau Abgeordneter
Pfefferlein, beantworte ich namens der Landesre-
gierung wie folgt:

Zu Frage 1: „Berufspraxis erleben“, im Folgenden
BPE, ist ein Berufsorientierungsprojekt, das sich
insbesondere an Schülerinnen und Schüler mit son-
derpädagogischem Förderbedarf richtet. Es wurde
in der abgelaufenen Förderperiode mit den Mitteln
des ESF und der Bundesagentur für Arbeit finan-
ziert. Im BPE erleben Schülerinnen und Schüler
Berufsfelder und Berufsbilder, die reale Ausbil-
dungs- und Beschäftigungschancen für sie bieten.
Seit 2009 ist das Projekt BPE mit einem Über-
gangsmanagement verknüpft. Die Übergangsbe-
gleitung beginnt in Klassenstufe 8 und endet mit
der Stabilisierung der jungen Menschen in einer
Berufsausbildung. Zur Begleitung der Übergänge
von der Schule in Berufsausbildung, Berufsvorbe-
reitung oder sonstige Angebote war die Nachbe-
treuung grundsätzlich für die Dauer von zwei Mona-
ten förderfähig. Im laufenden Schuljahr werden cir-
ca 1.300 Schülerinnen und Schüler von circa
27 Übergangsbegleitern betreut. Beide Projekte
können als hilfreiche Unterstützung für die Schü-
lerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem
Förderbedarf eingeschätzt werden.

Zu Frage 2: Die neue Schulförderrichtlinie bietet mit
dem spezifischen Ziel 2 „Erhöhung der Berufswahl-
kompetenz der Schülerinnen und Schüler an wei-
terführenden allgemeinbildenden Schulen in Thürin-
gen“ Fördermöglichkeiten im Bereich der Berufsori-
entierung. Zielgruppe sind Schülerinnen und Schü-
ler der Klassenstufen 7 bis 9 an Schulen in Thürin-
gen, die auf den Erwerb des Haupt- und Realschul-
abschlusses vorbereiten, insbesondere Schülerin-
nen und Schüler mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf der Klassenstufen 7 bis 10 bzw. der Werk-
stufe, die im gemeinsamen Unterricht oder an einer
Förderschule lernen. Für Schülerinnen und Schüler
mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden
insgesamt bis zu 270 Zeitstunden förderfähig sein.
Bei der Erstellung der Richtlinie wurde dabei auf die
Erfahrungen des Projekts BPE zurückgegriffen.
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Maßnahmen zur individuellen Begleitung werden
ergänzend förderfähig sein.

Zu Frage 3: Für die Förderung ist das Operationelle
Programm maßgebend. Es sieht im Bereich der Be-
rufsorientierung Maßnahmen als Berufsfelderkun-
dungen und -erprobungen vor. Die Träger für die
Umsetzung von Berufsorientierungsmaßnahmen
werden über die Konzeptauswahlverfahren ausge-
wählt. Fachliche und bedarfsorientierte Kriterien so-
wie Vorerfahrungen werden dabei selbstverständ-
lich berücksichtigt.

Zu Frage 4: Die Landesregierung hat sich mit der
Landesstrategie zur praxisnahen Berufsorientierung
zur Förderung aller Schülerinnen und Schüler be-
kannt. Die Schulförderrichtlinie ermöglicht mit den
Maßnahmen unter Ziffer 2.2 eine flächendeckende
Förderung der Schülerinnen und Schüler mit son-
derpädagogischem Förderbedarf. Die Schülerinnen
und Schüler werden ihrem individuellen Förderbe-
darf gemäß Berufsfelder erkunden und erproben
und sie werden dabei begleitet. Ergänzt werden die
Thüringer Maßnahmen durch die vom Bund geför-
derten Berufseinstiegsbegleiter. Im Zuge der Erwei-
terung der „Initiative Bildungsketten“ ist es gelun-
gen, 90 Teilnehmerplätze für Berufseinstiegsbeglei-
tung an Schülerinnen und Schüler mit sonderpäd-
agogischem Förderbedarf zu vergeben.

Vizepräsident Höhn:

Vielen Dank, Frau Ministerin. Gibt es Nachfragen?
Das sehe ich nicht. Wir kommen zur nächsten Fra-
ge in der Drucksache 6/238, Herr Abgeordneter Ko-
belt, Bündnis 90/Die Grünen.

Abgeordneter Kobelt, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:

Geplante weitere Erweiterung einer Schweine-
zuchtanlage in Neumark/Landkreis Weimarer Land

Mit Bescheid vom 20. Dezember 2007 unter der
Nummer 189/06 wurde eine bestehende Anlage in
Neumark zum Halten von Schweinen mit 24.939 –
entspricht 3.242 Großvieheinheiten – Mastschwei-
neplätzen in eine Sauenzuchtanlage, einschließlich
Ferkelaufzuchtplätzen, mit gesamt 42.238 Tierplät-
zen – entspricht 972 Abferkelplätzen, 4.880 Warte-
und Decksauenplätzen, 4.130 Jungsauenplätzen in
unterschiedlichen Haltungsstufen, 32.256 Ferkel-
aufzuchtplätzen bis 25 kg, entspricht 3.290 Groß-
vieheinheiten – erweitert und genehmigt.

Derzeit prüft das Landesverwaltungsamt die Ge-
nehmigung einer wesentlichen Änderung einer An-
lage zum Halten und zur Aufzucht von Schweinen
durch die Erhöhung der Tierkapazität der bestehen-
den Anlage von 42.238 auf 61.324 Tierplätze mit
9.936 Sauenplätzen einschließlich Eber, 424 Jung-
sauen, 17.460 Zuchtläufern/Mastplätzen,
33.504 Ferkelaufzuchtplätzen, was einer Verdoppe-

lung der Großvieheinheiten entspricht –
6.508 Großvieheinheiten –.

Dies soll in einer Region erfolgen, die bereits eine
der höchsten Viehdichten des Landes aufweist. Im
Umkreis von 10 Kilometern (Luftlinie) der bereits
genehmigten Anlage mit 42.238 Tierplätzen befin-
den sich nach derzeitigem Kenntnisstand mindes-
tens 16 weitere Betriebe mit mindestens
602.410 Tierplätzen. Zählt man die Tierplätze der
genehmigten Anlage in Neumark dazu, befinden
sich 644.648 Tierplätze im Umkreis von 10 Kilome-
tern. In einem Umkreis/Radius von 5 Kilometern
existieren derzeit mindestens 402.786 Tierplätze.

Ich frage die Landesregierung:

1. Was ist der derzeitige Planungs- und Kenntnis-
stand auf Gemeinde-, Kreis- und Landesebene zum
Erweiterungsbau bezüglich der Schweinezuchtanla-
ge in Neumark/Landkreis Weimarer Land?

2. In welcher Form werden die Bürgerinnen und
Bürger in die Planung einbezogen und welche Mit-
sprachemöglichkeiten haben sie?

3. In welcher Höhe soll die Anlagenerweiterung mit
Landes-, Bundes- und/oder EU-Mitteln gefördert
werden?

4. Hält die Landesregierung eine Konzentration von
402.786 Tierplätzen in einem Radius von 5 Kilome-
tern bzw. 644.648 Tierplätzen in einem Radius von
10 Kilometern verträglich und zumutbar für Umwelt,
Mensch und Tier?

Vizepräsident Höhn:

Für die Landesregierung antwortet Herr Staatsse-
kretär Möller vom Ministerium für Umwelt, Energie
und Naturschutz.

Möller, Staatssekretär:

Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren
Abgeordnete, die Mündliche Anfrage des Abgeord-
neten Kobelt beantworte ich für die Thüringer Lan-
desregierung wie folgt:

Zu Frage 1: Die Firma van Asten Tierzucht Neu-
mark GmbH & Co. KG beabsichtigt, die von ihr be-
triebene Schweinezuchtanlage wesentlich zu erwei-
tern. Das ist hier ausführlich und sehr eindrücklich
dargestellt worden. Hierzu ist eine Genehmigung
nach § 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz erfor-
derlich. Die Genehmigungsbehörde dafür ist das
Thüringer Landesverwaltungsamt. Bereits im Okto-
ber 2010 stellte die Firma einen entsprechenden
Antrag. Die für die Eröffnung des Genehmigungs-
verfahrens erforderlichen Antragsunterlagen muss-
ten allerdings mehrfach umfangreich überarbeitet
und auch ergänzt werden und sind erst im Dezem-
ber 2014 – Ende des letzten Jahres also – erneut
eingereicht worden. Die Prüfung dieser nunmehr

Thüringer Landtag - 6. Wahlperiode - 8. Sitzung - 27.02.2015 441

(Ministerin Dr. Klaubert)


